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«Der Staat setzt sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater 

 Initiative die soziale Sicherung der Bevölkerung, namentlich von Familien, Kindern, 

 Jugendlichen, Alleinstehenden, Betagten und Behinderten, zum Ziel». Damit ver-

pfl ichtet Artikel 12 der Kantonsverfassung den Staat, seine Aufgaben der sozialen 

 Sicherung wahrzunehmen. Trotz eines vielfältigen Netzes, welches die verschie-

densten Risiken und Notsituationen abdeckt, fallen einzelne Menschen durch die 

«Maschen». Die wirtschaftliche Situation, aber auch die gesellschaftlichen Ver-

änderungen wie neue Familienformen, demographischer Wandel usw. fordern die 

Politik auf,  bestehende Strukturen zu überdenken. Es ist eine gesellschaftliche 

 Aufgabe, das Netz der sozialen Sicherheit auf seine Wirksamkeit zu prüfen und unter 

Wahrung der Autonomie des Individuums den neuen Gegebenheiten anzu passen. 

Das Departement des Innern startete im letzten Jahr zusammen mit der Vereinigung 

St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) das Projekt 

 «Sozialberatung nach Sozialhilfegesetz». Dabei wird die Sozialberatungslandschaft 

 inventarisiert, um dort, wo Lücken oder Doppelspurigkeiten im Beratungsnetz 

 festgestellt  werden, die notwendigen Veränderungen vornehmen zu können. Ziel 

des Projekts ist ein fl ächendeckendes Angebot für die Bevölkerung in unserem 

 Kanton. In einem weiteren Projekt zur familienergänzenden Kinderbetreuung fördert 

der Kanton die Schaffung von neuen Plätzen und die Vernetzung der Kindertages-

stätten. Zudem ist die Gesamtsituation im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes 

analysiert und es sind zusammen mit  Fachleuten Vorschläge erarbeitet worden,

wie ein interdisziplinäres Netz regionaler Kinderschutzgruppen geschaffen werden 

kann. Diese Beispiele zeigen, dass in ganz unterschied lichen Themen differen-

zierter  Handlungsbedarf besteht. 

Die Armutsproblematik ist ein Thema, über das in letzter Zeit in den Medien viel 

 geschrieben wurde und das uns alle beschäftigt. Politikerinnen und Politiker, 

 Forschende, Fachpersonen und Führungskräfte der Wirtschaft äussern sich zu 

 diesen Fragen. Tatsache ist, dass in der reichen Schweiz zunehmend mehr 

 Menschen von Armut betroffen sind.  Armut ist längst kein individuelles Problem 

mehr, sondern es sind ganze Bevölkerungsgruppen davon betroffen. Die Ent-

wicklung zeigt auch, dass die Sozialhilfe als letztes  Auffangnetz in der sozialen
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Sicherung zunehmend beansprucht werden muss, weil die vorgehenden Bedarfs-

leistungen einzelne Problematiken nicht abzudecken vermögen. Um Erkenntnisse zu 

gewinnen und daraus Handlungsstrategien abzuleiten und umzusetzen, braucht es 

fundierte Grundlagen.

Mit der Schweizerischen Sozialhilfestatistik verfügen wir erstmals gesamtschweize-

risch und kantonal über verlässliche Daten, die Aufschluss geben über strukturelle 

Veränderungen in der Sozialhilfe. Sie dienen als Grundlage für Entscheidungen in der 

Sozialpolitik auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene. Mit den Daten zum Jahr 

2004 gelangen wir im Kanton St.Gallen erstmals mit einem Bericht an die Öffentlich-

keit. Er enthält jährlich wiederkehrende Daten, die längerfristig auch Aufschluss

über die Entwicklung in unserem Kanton geben können. Der vorliegende Bericht 

konzen triert sich auf ausgewählte Themenbereiche wie z.B. Risikogruppen. Das 

 Spezialthema beschäftigt sich mit der berufl ichen und sozialen Integration und zeigt 

Lösungsansätze auf. In den revidierten Richtlinien der Schweizerischen Konferenz 

für Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien) erhält das Thema Integra tion eine besondere 

 Bedeutung, indem die Sozialhilfeunterstützten mit einem fi nan ziellen Anreizsystem 

zu Integrationsbemühungen motiviert werden. Die Erwerbsaufnahme oder Erwerbs-

erweiterung, die Beschäftigung in einem Integrationsprogramm oder Leistungen 

für die Gemeinschaft sollen fi nanziell belohnt werden. Der VSGP hat den Gemeinden 

im Kanton St.Gallen empfohlen, die neuen SKOS-Richtlinien per 1. Januar 2006 

 anzuwenden.

Im Bewusstsein, dass die Datenerhebung der Sozialhilfestatistik für die zuständigen 

Stellen mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist, danke ich allen Beteiligten

für ihren Einsatz ganz herzlich. 

Departement des Innern

Die Vorsteherin:

lic.phil. Kathrin Hilber

Regierungsrätin
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Das Wichtigste in Kürze

Die Erhebung bedarfsabhängiger Sozialleistungen   
erfasst nur diejenigen Personen, die ihren Unterstüt-
zungsanspruch geltend machen, und das tut nur ein Teil 
der  Anspruchsberechtigten. Ebenso ist zu bedenken, 
dass Menschen, die nahe am Existenzminimum leben, 
durch die bestehende Einkommensschwäche ebenfalls 
 Benachteiligungen ausgesetzt sind. Armut bezeichnet 
dabei nicht nur eine un terdurchschnittliche Menge an 
materiellen Ressourcen, sondern zeigt sich in der Folge 
auch in Lebensbereichen wie Bildung, Beruf, Wohnen, 
Kultur, Beziehungen und / oder Gesundheit. Die Teilhabe 
am  gesellschaftlichen  Leben ist neben der Linderung 
fi nan zieller Not eine Kernaufgabe der Armutsbekämp-
fung. Vor diesem  Hin tergrund ist in der vorliegenden 
Sozial hilfestatistik nur ein Teil der in Armut lebenden 
Menschen erfasst. 

Dass Geschiedene, Alleinerziehende sowie Ausländer-
innen und Ausländer ein überdurchschnittlich hohes 
 Armutsrisiko haben, bestätigt sich auch in den Auswer-
tungen der Sozialhilfestatistik: Rund 6 Prozent der 
 geschiedenen Erwachsenen sind auf Sozialhilfeleistun-
gen angewiesen. Im Vergleich zur kantonalen So zial-
hilfequote von 2.4 Prozent sind Geschiedene also  einem 
rund zweieinhalb Mal grösseren Sozialhilfe risiko aus-
gesetzt. Häufi g sind dabei auch Kinder und Jugend liche 

gefährdet. So benötigen 13 Prozent der Allein erzie-
henden Sozialhilfe zur materiellen Exi stenzsicherung 
 ihrer Familie. Rund 3600 Kinder und Jugend liche werden 
mit Sozialhilfeleistungen unterstützt (das entspricht
rund einem Drittel aller unterstützten  Per sonen). Diese 
müssten ohne diese staatlichen Leistungen unter dem 
Existenzminimum leben. Die Zahl der von  Armut betrof-
fenen Kinder und Jugendlichen liegt  indes, wie ein-
führend erläutert, wesentlich höher. 

Kinder zu haben, stellt im Kanton St.Gallen jedoch
kein generelles fi nanzielles Risiko dar, denn für Paare
mit Kind(ern) liegt das Sozialhilferisiko unter dem 
 Durchschnitt. Kinder sind jedoch dann einem Armuts-
risiko ausgesetzt, wenn die fi nanzielle und erziehe-
rische Verantwortung weitest gehend von einem 
 Elternteil getragen werden muss. 

Armut und Hilfebedürftigkeit im Kindesalter bleiben 
nicht ohne Folgen für das Erwachsenenalter. Die «Ver-
erbung von Armut» von Eltern zu ihren Kindern wird 
 aktuell  gesamtschweizerisch diskutiert. Denn Sozialhilfe 
be ziehende junge Erwachsene sind häufi g in Familien 
 auf gewachsen, die ebenfalls auf Sozialhilfe angewiesen 
 waren. Diese jungen Menschen haben also mit den 
 Folgen von Benachteiligungen im Kindesalter zu kämp-
fen z.B. bezüglich Bildung. Für viele Jugendliche ist
der Einstieg ins Berufsleben ohnehin schwierig. Mit 
schlechter Schul- und Ausbildung ist eine nachhaltige 
 berufl iche und soziale Integration fast unmöglich. 
 Generell sind  junge Erwachsene mit einer Quote von
3.4 Prozent  einem hohen Sozialhilferisiko ausgesetzt. 
Eine schlechte oder unsichere Arbeitsmarktsituation 
 beeinträchtigt die Einstiegschancen junger Erwachsener 
ins Berufsleben und fördert damit das Armutsrisiko 
 überdurchschnittlich. 

Armut im Kindesalter bleibt 
nicht ohne Folgen

für das Erwachsenenalter



Generell nimmt in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit 
die Zahl der Armutsgefährdeten und -betroffenen zu. 
Ausländische Staatsangehörige sind aufgrund arbeits-
marktbezogener Faktoren, z.B. durch ein tendenziell 
 tieferes Bildungsniveau, stärker gefährdet, arbeitslos 
zu werden, dies länger zu bleiben und deshalb häufi ger 
auf Sozialhilfe angewiesen zu sein (Sozialhilfequote  von 
4.6 Prozent). Zusätzlich zur Dynamik im Arbeitsmarkt 
 tragen Veränderungen in der Arbeitslosenversicherung – 
die Verkürzung der Bezugsdauer und die Verlängerung 
der Mindestbeitragspfl icht – zur Zu  nah me der Sozial-
hilfefälle bei. Die abnehmende Leis tungsbereitschaft 
 anderer Ebenen des sozialen Siche   rungssystems führt 
generell zu einer stärkeren Be an  spruchung der Sozial-
hilfe. Je  weniger die Sozialversicherungen struk turelle 
Risiken, beispielsweise Lang zeitarbeits losigkeit, tragen, 
desto stärker müssen diese struktu rellen Probleme im 
Sozialhilfesystem gelöst oder  getragen werden. 

Die Auswertungen zeigen, dass Sozialhilfebedürftigkeit 
nicht jeden in gleichem Masse trifft bzw. treffen kann 
und mehrheitlich nur kurz dauert. Bei einer beachtlichen 
Zahl der Fälle jedoch muss die Sozialhilfe länger als ein 

In Zeiten
wirtschaftlicher Unsicherheit 

nimmt die Zahl
Armutsgefährdeter zu
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Jahr geleistet werden. Zudem können Bevölkerungs-
gruppen bezeichnet werden, die einem überdurch-
schnittlich hohen Sozialhilferisiko ausgesetzt sind. Armut 
und Sozialhilfebedürftigkeit treffen häufi g Personen
in spezifi schen «Risiko-Lebenssituationen», in denen oft 
gleichzeitig mehrere Probleme und Benachteiligungen 
zusammen vorkommen. Als Risikogruppe zu benennen 
ist insbesondere die Gruppe der erwerbslosen Unter-
stützten, die sich auf Arbeitssuche befi nden. Die Aufnah-
me einer Erwerbstätigkeit oder die Erhöhung des 
 Arbeitspensums ermöglicht dabei oftmals die Ablösung 
von der Sozialhilfe. 

Vor diesem Hintergrund wird im vorliegenden Bericht 
vertieft auf das Thema der berufl ichen sowie sozialen 
 Integration eingegangen. Integration bzw. Wiedereinglie-
derung ist sowohl Massnahme als auch Ziel in der Be-
treuung und Beratung von Sozialhilfebeziehenden. Den 
«Königsweg» aus der Sozialhilfeabhängigkeit gibt es 
 jedoch nicht, vielmehr sind unterschiedliche Ziele und 
Massnahmen je nach Situation der Betroffenen und
des (wirtschaftlichen) Umfeldes möglich und durchführ-
bar. Der Vernetzung der an Integrationsprozessen be-
teiligten Personen und Stellen kommt ein hoher Stellen-
wert zu. Dazu müssen auch auf politischer Ebene
(Bund, Kantone, Gemeinden) entsprechende Voraus-
setzungen geschaffen werden. Zudem können Massnah-
men gegen Armut, Ausgrenzung und Sozialhilfeabhän-
gigkeit nicht isoliert im System der sozialen Sicherung 
erfolgen, sondern müssen auch in Bereichen wie 
 Bildungs-, Familien- und Steuerpolitik Eingang fi nden.
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Das System der sozialen Sicherung

Soziale Sicherung hat zum Ziel, Personen oder Haushalte 
vor sozialen Risiken zu schützen und einen menschen-
würdigen Lebensstandard zu gewährleisten. Sie gründet 
auf der Werthaltung der gesellschaftlichen Solidarität 
und soll soziale Gerechtigkeit schaffen. 

Grundversorgung und individuelle Sicherung

des Lebensunterhalts

Damit alle Menschen die Möglichkeit haben, individuell 
ihren Lebensunterhalt zu sichern, sind entsprechende 
Voraussetzungen notwendig. Dabei ist die Sicherung 
 eines Arbeitsplatzes mit existenzsicherndem Einkom-
men von entscheidender Bedeutung. Zur sozialen Siche-
rung gehört aber auch die Sicherstellung der Grundver-
sorgung, beispielsweise in den Bereichen  Gesundheit 
und Bildung. Diese Leistungen müssen  prinzipiell für alle 
Menschen zugänglich sein. Massnahmen der sozialen 
Sicherung werden nicht nur durch staatliche Institutio-
nen geleistet, sondern auch von Pri vaten wie z.B. in 
der Freiwilligen arbeit, in Vereinen und Kirchen. Neben 
der Grundver sorgung umfasst das Sicherungssystem 
im  Sinne einer «spezialisierten» sozialen Sicherung die  
Sozialversicherungsleistungen und die Bedarfs leistun-
gen. 

Die drei Stufen mit Grundversorgung, Sozialversiche-
rungsleistungen und Bedarfsleistungen sind voneinander 
ab hängig. So haben Veränderungen in der Grundversor-
gung und in den Sozialversicherungen, z.B. Arbeitslosen-
ver sicherung, unmittelbare Folgen für die Sozialhilfe. 

Sozialversicherungsleistungen

Sozialversicherungen sollen vor sozialen Risiken 
 schützen. In jedem Fall ist für den Bezug von Sozial-
versicherungs leistungen ein Ereignis massgebend. 
Die  Leistungen werden nach dem Kausalitätsprinzip 
 ausgerichtet: Ausgangspunkt für das Kausalitätsprinzip 
bilden bestimmte Ursachen wie Krankheit, Unfall, 
 Arbeitsverlust, usw., die einen zu deckenden Schaden 
hervorgerufen haben. Anders sieht es beim Finalprinzip 
aus, wo die Ursachen keine Rolle spielen, sondern die 
Hilfebedürftigkeit die Leistung auslöst. In diese Gruppe 
gehören alle Bedarfsleistungen (vgl. nachfolgend). 
So zialversicherungsleistungen werden unabhängig 
von der Frage ausgezahlt, ob die Leistungshöhe für den 
 Existenzbedarf ausreicht. Für Situationen, in denen die  
So zialversicherungsleistungen zur Sicherung der  Existenz 
nicht genügen, sind  bedarfsabhängige Sozialleistungen 
vorgesehen.

Sozialhilfe

Ausbildungsbeihilfen, Opferhilfe, unentgeltliche 

Mutterschaftsbeiträge,  Zusatzleistungen zu AHV/ IV

Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung, andere

z.B. Bildungssystem, Rechtssystem
Grundversorgung und

individuelle Sicherung

des Lebensunterhaltes

Bedarfs-

leistungen

Sozialversicherungs-

leistungen
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Bedarfsleistungen

Die Bedarfsleistungen haben subsidiären Charakter, sind 
aber auch eine Ergänzung zu anderen Leistungen des 
sozialen Sicherungssystems. Sie sind bedarfsabhängig, 
d.h. ausschliesslich Bedürftigkeit begründet den Leis-
tungsanspruch. Die Feststellung von Bedürftigkeit richtet 
sich nach einem sogenannten Mindestsicherungsansatz: 
Es existiert ein Schwellenwert, der besagt, ab wann
die Existenz als nicht gesichert erachtet wird (vgl. z.B. 
SKOS-Richtlinien). Die Ursache für die Hilfebedürftigkeit 
ist  dabei nicht massgebend. Nachfolgend wird, wie allge-
mein üblich, der Begriff «Notlage» als sinnverwandter 
Begriff für Hilfebedürftigkeit benutzt.

Im Kanton St.Gallen gehören neben der Sozialhilfe 
 Ergänzungsleistungen zu AHV/ IV, Alimentenbevorschus-
sung, Mutterschaftsbeiträge, Zuschüsse an Kranken-
kassenprämien (Prämienverbilligung), Ausbildungs-
beihilfen, Opferhilfe, unentgeltliche Rechtspfl ege und 
 Zuschüsse für Sozialversicherungsbeiträge zu den 
 bedarfsabhängigen Leistungen. 

Die Sozialhilfe ist das unterste Netz des sozialen Siche-
rungssystems. Gemäss kantonalem Sozialhilfegesetz 
 bezweckt Sozialhilfe, der Hilfebedürftigkeit vorzubeugen, 
deren Folgen nach Möglichkeit zu beseitigen oder zu 
 mildern und die Selbsthilfe der Hilfebedürftigen zu 
 fördern. Sie umfasst betreuende bzw. beratende und 
 fi nanzielle Unterstützung. Für die Ausrichtung von Sozial-
hilfe sind die politischen Gemeinden zuständig. Sozial-
hilfe wird aus dem allgemeinen Haushalt der Gemeinden 
fi nanziert. 

In der Bundesverfassung ist das Recht auf Existenz-
sicherung festgelegt. Bei der Ausrichtung von Sozialhilfe 
wird in diesem Zusammenhang zwischen absolutem
und sozialem Existenzminimum unterschieden. Das 
 absolute Minimum beschreibt die Deckung der Grund-
bedürfnisse wie Ernährung, Kleidung, Obdach und medi-
zinische Grundversorgung. Soziale Existenzsicherung 
umfasst zusätzlich die Notwendigkeit, auch Teilhabe am 
Sozial- und Arbeitsleben zu gewährleisten. Gemäss der 
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) lauten 
die Grundprinzipien, nach denen Sozialhilfeleistungen 
ausgerichtet werden: Wahrung der Menschenwürde, 
Subsidiarität, Bedarfsdeckung, Individualisierung, 
 An gemessenheit der Hilfe, Professionalität, Kosten-
 Nutzen-Verhältnis. 

Als Grundlage zur Bemessung und Ausgestaltung der 
Sozialhilfe dienen die kantonalen Sozialhilfegesetze 
 sowie die Richtlinien der SKOS. Nach diesen Richtlinien 
ist das Ziel der Sozialhilfe, die Existenz der bedürftigen 
Personen zu sichern, ihre Selbständigkeit zu fördern und 
die soziale und berufl iche Integration zu gewährleisten. 
Beinahe alle Kantone wenden die SKOS-Richtlinien an, 
davon einige mit Abweichungen. 
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Die Schweizerische Sozialhilfestatistik – Ausgangslage

Warum eine Sozialhilfestatistik?

Als letztes Auffangnetz im sozialen Sicherungssystem 
der Schweiz übernimmt die Sozialhilfe eine wichtige Auf-
gabe. Aufgrund der sozialen und wirtschaftlichen Ver-
änderungen ist die Sozialhilfe mit stetig steigenden Aus-
gaben konfrontiert, was neue Massnahmen in der 
 Sozialpolitik erfordert. Als Grundlage für Entscheidungen 
fehlen aber auf Bundesebene, in den Kantonen und 
 Gemeinden Informationen, die vergleichbar sind. Zudem 
sind die Sozialhilfedaten im Rahmen der Neugestaltung 
des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen (NFA) ein wichtiger Indikator für den 
sozio demographischen Lastenausgleich. Deshalb wurde 
das Bundesamt für Statistik (BFS) vom Bundesrat mit 
der Einführung der gesamtschweizerischen Sozialhilfe -
statistik in allen Kantonen beauftragt. 

Die gesetzlichen Grundlagen bilden das Bundesstatistik-
gesetz vom 9. Oktober 1992 und die Verordnung vom 
30. Juni 1993 über die Durchführung von statistischen 
Erhebungen des Bundes. Die Verordnung regelt auch die 
Kooperation zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden. 

Was bringt sie?

Die Sozialhilfestatistik erfasst die Anzahl und die struk-
turellen Merkmale der Sozialhilfeunterstützten wie zum 
Beispiel Geburtsdatum, Nationalität usw. auf Bundes-
ebene, auf kantonaler, regionaler und lokaler Ebene. Sie 
gibt Informationen über die Problemlage der Sozialhilfe-
unterstützten und über die Dynamik und Dauer des 
 Sozialhilfebezugs. Ebenso sind differenzierte Angaben 
zur Sozialhilfeleistung ersichtlich. Künftig sind  Aus-
sagen über die strukturellen Veränderungen innerhalb 
der  Gruppe der Sozialhilfeunterstützten möglich.

Wem nützt sie?

Der Nutzen für die zuständigen Behörden, für die ver ant-
wortlichen Politikerinnen und Politiker und die inte ressier-
ten Fachkreise ist sehr vielseitig. Die Auswer tungen der 
Sozialhilfestatistik stehen für strategische  Ent scheide zur 
Verfügung, liefern Kennzahlen für die  Planung, zeigen 
Entwicklungen auf, ermöglichen Ver gleiche und dienen 
der Früherkennung neuer Problemlagen und sozialer 
 Risiken.

Wie ist sie im Kanton St.Gallen entstanden?

Vorgängig zur defi nitiven Einführung der Sozialhilfesta-
tistik im Jahr 2003 erfolgte eine schrittweise Informa-
tion der Erhebungsstellen der Gemeinden. Die ersten 
Daten wurden für den Zeitraum von Juni bis Dezember 
2003 erfasst. Den Gemeinden wurden im Mai 2005 
exemp   larisch einige Auswertungstabellen zur Verfügung 
 gestellt. Mit den Daten des ganzen Erhebungsjahrs 
2004 liegt nun erstmals eine breite Datenbasis für einen 
Bericht vor.

Wer ist für was zuständig?

Die Sozialhilfestatistik entsteht in Kooperation zwischen 
Bund, Kanton und Gemeinden. Die Durchführung 
der  Sozialhilfestatistik erfolgt durch den Bund in enger 
Zusam men arbeit mit der Konferenz der kantonalen 
Sozialdirekto rinnen und -direktoren (SODK). Die Kantone 
 unterstützen das BFS bei der Erstellung der Statistik. 
Zu diesem Zweck wurde  zwischen dem BFS und dem 
 Departement des Innern des Kantons St.Gallen eine 
Leistungsvereinbarung ab geschlossen. Das im Departe-
ment zuständige Amt für  Soziales (AfSO) ist für den 
fachinhaltlichen Teil ver antwortlich. Gemäss Sozialhilfe-
gesetz des Kantons St.Gallen vom 27. September 1998 
sind die Gemeinden für die  Sozialhilfe zuständig. Die 
 Regierung hat sich für den Einbezug aller Gemeinden 
in die Erhebung entschieden. Deshalb sind alle 89 Ge-
meinden verpfl ichtet, die Daten zu erfassen. Das BFS 
hat die Aufgaben für die Sicherstellung der Daten erhe-
bung und der Datenkontrolle  sowie für die Betreuung 
der Erhebungsstellen an die Fachstelle für Statistik (FfS) 
des Kantons St.Gallen  delegiert. 
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Einführung der Statistik

Im Kanton St.Gallen wurde die Einführung der Sozial-
hilfestatistik im Jahr 2003 mit Informationsseminaren 
 gestartet. An diesen regionalen Veranstaltungen
wurde der Kontakt zu den Erhebungsstellen geknüpft, 
über die Zielsetzungen und über den Nutzen der Sta-
tistik sowie über die Erfassungssysteme und die Regeln 
für die Erfassung informiert. 

Datenerhebung

Wie bereits erwähnt, sind die politischen Gemeinden für 
die Datenerhebung zuständig. Zur Erfassung der Daten 
wurde ein Fragenkatalog erarbeitet. Der Fragenkatalog 
umfasst folgende Merkmale:
• Identifi kation (Angaben zu den einzelnen Dossiers wie
 Name, Aufnahmedatum usw.) 
• Demografi e (strukturelle Angaben zur Antrag stellen-
 den Person wie Geburtsdatum, Nationalität usw.)
• Wohnsituation 
• Arbeit und Ausbildung 
• Gesundheit 
• fi nanzielle Situation 
• Massnahmen 
• Sozialhilfeleistung 

Der Fragenkatalog enthielt in einer ersten Fassung 
 so genannte Muss- und Sollfelder. Die Mussfelder waren 
zwingend auszufüllen. Vorgesehen war jedoch, dass 
alle Felder beantwortet werden sollten. Aufgrund des 
 Umfangs der Fragen und der Belastung der Sozialdienste 
haben verschiedene Kantone für eine Reduktion des 
 Fragenkatalogs plädiert. Eine Arbeitsgruppe, eingesetzt 
vom BFS, hat festgestellt, welche dringendsten Informa-
tionsbedürfnisse abgedeckt sein müssen.  Zusätzliche 
Kriterien für einen reduzierten Fragebogen waren die 
 Erhebbarkeit in der nötigen Qualität und der Aufwand 
für die Erhebungsstellen. Der überarbeitete Fragebogen 
enthält nun sogenannte Kernvariablen, die obligatorisch 
ausgefüllt werden müssen, und nicht zum Kern gehö-
rende Variablen. Die Kernvariablen sind eine wichtige 
 Informationsquelle zur Berechnung defi nierter Indikato-
ren und Standardtabellen. Zudem decken sie die Grund-
bedürfnisse aller Beteiligten und Interessierten ab. Die 
Erfassung der Kernvariablen ist ab dem 1. Januar 2006 
für alle Kantone und Gemeinden verbindlich.

Zur Erfassung der Daten steht neben den auf dem Markt 
erhältlichen Fallführungssystemen das vom Bundesamt 
für Statistik zur Verfügung gestellte Software programm 
SOSTAT bereit. Im Kanton St.Gallen entschied sich 
die Mehrheit der Erhebungsstellen für dieses  Programm. 
Für die Benutzerinnen und Benutzer von  SOSTAT wur-
den vom BFS und von der FfS Schulungskurse durch-
geführt. Einige wenige Gemeinden erfassen ihre Daten 
mit Papierfragebogen, welche von der FfS  ein gelesen 
werden.

Nach erfolgter Datenerfassung durch die Sozialdienste 
der Gemeinden erfolgt der Datentransfer in anonymi-
sierter Form an die FfS. Die Fachstelle prüft beim Daten-
import, ob alle Erhebungsstellen die angeforderten 
 Daten geliefert haben, und leistet bei Bedarf Hilfestel-
lung. Anschliessend werden die Erhebungsdaten zur 
Weiterverarbeitung an das BFS exportiert. Für das Jahr 
2004 verfügt der Kanton St.Gallen erstmals über Daten 
für ein ganzes Jahr. Die FfS hat die Erhebungsstellen 
 intensiv unterstützt. Dadurch ist die Datenqualität im 
Kanton St.Gallen als gut zu bezeichnen. 

Die Datenerhebung der Schweizerischen
Sozialhilfestatistik 2004



Leistungsart Gesetzliche Grundlagen Datenerhebung und Datenauswertung

Sozialhilfe Sozialhilfegesetz vom 27. September 1998 • Erhebung ab Juni 2003
 (sGS 381.1; abgekürzt SHG) • jährliche Auswertung,
   erstmals Daten 2003

Alimenten- Gesetz über Inkassohilfe und Vorschüsse • Erhebung ab Juni 2003
bevorschussung für Unterhaltsbeiträge vom 28. Juni 1979 • erstmalige Auswertung
 (sGS 911.51; abgekürzt GIVU) sowie  der Daten 2005 konnte im
 Vollzugsverordnung zum GIVU vom  vorliegenden Bericht nicht
 15. Oktober 1979 (sGS 911.511)  mehr berücksichtigt werden

Mutterschafts- Gesetz über Mutterschaftsbeiträge vom • Erhebung voraussichtlich
beiträge 5. Dezember 1985 (sGS 372.1; abgekürzt  ab Daten 2007
 GMB) sowie Vollzugsverordnung zum
 GMB vom 28. Mai 1986 (sGS 372.11)

Ergänzungsleistungen Ergänzungsleistungsgesetz vom • Erhebung voraussichtlich
zu AHV/ IV 22. September 1991  ab Daten 2007
 (sGS 351.1; abgekürzt ELG)
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Einbezogene Leistungen

Das Bundesamt für Statistik hat beschlossen, die Sozial-
hilfeleistungen im engeren Sinn (die fi nanzielle Sozial-
hilfe) und die Sozialleistungen im weiteren Sinn zu erhe-
ben. Über welche bedarfsabhängigen Leistungen und
ab welchem Zeitpunkt die Daten erhoben werden, ist 
aus oben stehender Tabelle ersichtlich. Für die Sozialleis-
tungen im weiteren Sinn wird gegenüber dem Fragen-
katalog zur Sozialhilfe ein verkürzter Fragebogen formu-
liert. Die Datenerhebung und die Datenauswertung
für die einzelnen Leistungen werden schrittweise ein-
geführt. 
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Die nachfolgenden Auswertungen beruhen auf der 
 So zialhilfestatistik des Bundesamtes für Statistik für die 
 Erhebungsperiode 2004. Die Daten wurden einheitlich 
durch das BFS kontrolliert, plausi bilisiert und statistisch 
ausgewertet. Die inhaltliche Interpretation erfolgte durch 
das Amt für Soziales des  Kantons St.Gallen in Absprache 
mit dem Bundesamt für Statistik und der Fachstelle für 
Statistik des Kantons St.Gallen. 

Wie verlässlich sind die Resultate?

Trotz der teilweise hohen Anteile an fehlenden Werten 
ist im Kanton St.Gallen gemäss Bundesamt für Statistik 
von einer guten Datenqualität und damit von verlässli-
chen Aussagen auszugehen. Jedoch ist die Vergleichbar-
keit mit den ersten Auswertungen für das Jahr 2003 
 aufgrund der unterschiedlich langen Erfassungsperiode 
eingeschränkt (2003 zweites Kalenderhalbjahr, 2004 
 ganzes Kalenderjahr). 

Bei der Sozialhilfestatistik für den Kanton St.Gallen 
 handelt es sich um eine Vollerhebung. Da rund 20 Ge-
meinden noch keine Daten abgeliefert haben, mussten 
die Angaben anhand eines Gewichtungsverfahrens auf 
den gesamten Kanton durch das BFS hochgerechnet 
werden. Dies schmälert die Qualität der Erhebung.

Neben fehlenden Datensätzen waren die Angaben in 
den abgelieferten Daten sätzen teilweise unvollständig. 
Diese Lücken bestehen nachfolgend auch in den Berech-
nungen zu Anteilen und Quoten (Risikoberechnungen für 
Bevölkerungsgruppen). Da bei einer hohen Anzahl feh-
lender Daten die  errechneten Resultate für ein Thema, 
z.B. Deckungsquote, weniger verlässlich sind, war die 
Anzahl fehlender Angaben für die Themenauswahl 
entscheidend: Der vorliegende Bericht stützt sich auf 
 Datenblöcke, bei denen insgesamt nie mehr als 5 Pro-
zent der Angaben fehlten. Bei einigen Auswertungen 
war jedoch der Einbezug qualitativ weniger verlässlicher 
Daten notwendig. Dies ist im Text und unter der jewei-
ligen Darstellung vermerkt. Mit zunehmender Erfassungs-
praxis der Erhebungsstellen und durch die vollständige 
Erfassung in allen Gemeinden wird die Daten- und Aus-
sagequalität steigen. 

Was wurde ausgewertet?

Die nachfolgenden Auswertungen beziehen sich auf die 
direkte fi nanzielle Sozialhilfe im engeren Sinne (regulärer 
Fall, einmalige Zahlung mit und ohne Budget, Bevor-
schussung von Arbeitslosenleistungen). Reine Beratun-
gen, administrative Betreuung, direkte Sachhilfe wie 
 Möbel oder Haushaltgeräte sowie weitere Bedarfsleistun-
gen wie z.B. die Alimentenbevorschussung wurden vom 
BFS nicht oder verspätet ausgewertet und sind deshalb 
nicht Gegenstand dieses Berichtes. 

Nachfolgend werden die Daten auf der Ebene der 
 sogenannten Unterstützungseinheit (Dossier oder Fall)
und / oder der unterstützten Personen ausgewertet. Alle 
angegebenen Quoten wurden auf der Basis der Volks-
zählung 2000 ermittelt. Weitere Erläuterungen zu Erhe-
bung und Methodik fi nden sich im Glossar.

Die Datenauswertung der Schweizerischen
Sozialhilfestatistik 2004
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Resultate der Sozialhilfestatistik 2004
für den Kanton St.Gallen 

Im Kanton St.Gallen liegt die Zahl der Sozialhilfebezie-
henden bei rund 11'000. Während in der ersten Erhe-
bungs periode im Jahr 2003 rund 21 von 1000 Einwoh-
nenden des Kantons auf direkte fi nanzielle Sozialhilfe 
 angewiesen waren, sind dies nun 24 (Sozialhilfequote 
2.4 Prozent). Das  So zialhilferisiko ist für Frauen und 
 Männer gleich. Pro Dossier werden durchschnittlich 
rund zwei Personen  unterstützt (1.8 unterstützte Per-
sonen pro Fall).

Die Dynamik im Bereich der Sozialhilfe spiegelt sich
im Verhältnis zwischen dem Anteil neuer Fälle und 
dem  Anteil abgeschlossener Fälle. Mit 40.9 Prozent 
übersteigt der Anteil der Neuzugänge den Anteil der 
abge schlos senen Dossiers mit 21.7 Prozent aller  Fälle 
deutlich. Hält die Lage eines Überhanges an Fall   -
zugängen an, so ist von einer weiteren Steigerung der 
Sozial hilfequote auszugehen. Es ist jedoch zu beachten, 
dass aufgrund der Erhebungsgestaltung die Anzahl 
der ab geschlossenen Fälle eher unterschätzt wird.

Die St.Gallische Sozialhilfequote liegt verglichen mit den 
grossen Zentrumskantonen Zürich und Bern vergleichs-
weise tief. Während im Kanton Bern 44 von 1000 Haus-
halten mit Sozialhilfe unterstützt werden, sind dies im 
Kanton St.Gallen 28. Im Kanton Zürich sind 3.8 Prozent 
der Einwohnenden auf Sozialhilfe angewiesen, während 
im Kanton St.Gallen die Sozialhilfequote bei 2.4 Prozent 
liegt. Ob für die kantonalen Unterschiede die eher länd-
liche Prägung des Kantons St.Gallen und das Fehlen 
 einer Grossstadt ausschlaggebend sind, werden weiter-
führende Analysen zeigen müssen. Jedenfalls deuten 
die vergleichbar ausgeprägte Sozialhilfequote im Kanton 
Thurgau mit 2 Prozent und die Quote in Appenzell Aus-
serrhoden mit 1.6 Prozent in diese Richtung. Das 
 Bundesamt für Statistik wird im Jahr 2006 schweizeri-
sche und damit interkantonale Auswertungen zur 
 So zialhilfe veröffentlichen. Dabei dürfte auch die Rolle 
 arbeitsmarktbezogener Faktoren beleuchtet werden.

Für die Höhe der Sozialhilfequote in einer Gemeinde 
ist ihre (Zentrums-)Funktion innerhalb einer Region oder 
überregional entscheidend. Dies ist auch von der Ein-
wohnerstärke einer Gemeinde  abhängig. Entsprechend 
lässt sich ein Zusammenhang zwischen der Einwohner-
zahl einer Gemeinde und der kommunalen Sozialhilfe-
quote feststellen. Da zudem ein enger Zusammenhang 
zwischen der Zahl der Sozialhilfebeziehenden und 
der  Erwerbslosenquote besteht1,  dürfte arbeitsmarkt-
bezo genen Faktoren für die Streuung der Sozialhilfe-
quote zwischen den Gemeinden eine  zentrale Bedeu-
tung  zukommen.

Bei der regionalen Streuung der Sozialhilfequoten ist 
 bislang kein geographisches Muster erkennbar. In allen 
Regionen des Kantons gibt es Gemeinden, deren Sozial-
hilfequoten über und auch  unter dem kantonalen Durch-
schnitt liegen. 

Generell müssen die kommunalen und regionalen Unter-
schiede in der Ausrichtung von Sozialhilfe weiterführend 
analysiert werden. Dies nicht zuletzt auch aufgrund der 
Tatsache, dass aus rund 20 Gemeinden Daten fehlen. 
Obige Ausführungen sind deshalb als erste Anhaltspunk-
te zu werten.

1 R. Fluder, Armut und Bedürftigkeit – Herausforderungen an das kommunale Sozialwesen, Bern 1999, S. 2. 

St.Gallische Sozialhilfequote ist 
tiefer als in Zentrumskantonen 

Fallzugänge und Fallabgänge in Prozent aller Fälle
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Für Aussagen zur Bezugsdauer von Sozialhilfe wird 
 einerseits die Unterstützungsdauer der laufenden, also 
aktuellen Fälle im Stichmonat Dezember, anderseits
die Dauer der im Erhebungsjahr abgeschlossenen Fälle 
herangezogen.

Bei der Hälfte der laufenden Sozialhilfefälle dauert die 
Unterstützung weniger als ein Jahr. Jedes vierte Dossier 
wird zwischen einem und zwei Jahren, jedes zehnte 
 zwischen zwei und drei Jahren geführt. 14 Prozent der 
Dossiers wurden vor mehr als drei Jahren angelegt. 

Wird die Dauer der abgeschlossenen Fälle betrachtet,
so zeigt sich ein vergleichbarer Verlauf: In sieben von 
zehn Fällen kann die fi nanzielle Unterstützung innerhalb 
eines Jahres beendet werden. Bei 16 Prozent dauerte 
sie  zwischen einem und zwei Jahren und bei 5 Prozent 
zwischen zwei und drei Jahren.

Eine Mehrheit der Unterstützungsbedürftigen ist für 
 kurze Zeit auf fi nanzielle Sozialhilfe angewiesen. Damit
kann davon ausgegangen werden, dass die wirtschaft-
liche  Abhängigkeit kurz währt und Sozialhilfe, wie 
 ge setzge berisch beabsichtigt,  Hilfe in einer Situation 
vorüberge hender Bedürftigkeit ist. Es wird aber deut-
lich, dass in  einer beachtlichen Zahl von Fällen die 
 Unter stützung und damit die Abhängigkeit langandau-
ernd ist. Die Wahrscheinlichkeit einer Ablösung von
der Sozialhilfe ist im ersten Bezugsjahr hoch und nimmt 
bei zunehmender Unterstützungsdauer deutlich ab.

Bezugsdauer der abgeschlossenen Fälle und der laufenden Fälle
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Generell liegt das Sozialhilferisiko für erwachsene Perso-
nen bei rund 1.6 Prozent: Damit benötigen 16 von 1000 
erwachsenen Personen Sozialhilfe zur materiellen Exis-
tenzsicherung. Für Verheiratete ist dieses durchschnitt-
liche Risiko in etwa gleich (Sozialhilfequote 1.4 Prozent). 
Ebenso zeigt sich das Risiko für ledige Personen (Sozial-
hilfequote 1.4 Prozent). Sozialversicherungsleistungen 
vermögen verwitwete Personen angemessen vor mate-
riellen Notlagen zu schützen, denn ihre Sozialhilfequote 
liegt mit 0.3 Prozent deutlich unter dem Durchschnitts-
wert. 

Das Sozialhilferisiko steigt durch eine Scheidung auf rund 
6 Prozent erheblich. Dies dürfte auf die Schwie rig keit 
 zurückzuführen sein, nach einer Scheidung die  materielle 
Existenz von zwei Haushalten zu sichern. Wie die nach-
folgenden Auswertungen zeigen, sind davon häufi g auch 
 Kinder und Jugendliche betroffen. Geschiedene Frauen 
sind dabei leicht stärker betroffen als  geschiedene Männer, 
während unter den Ledigen und Verwitweten für Männer 
ein leicht höheres Sozial hilferisiko besteht. Insgesamt 
 haben Frauen (1.5 Prozent) und Männer (1.6 Prozent) 
 dasselbe Risiko, unter stüt zungsbe dürftig zu werden. Das 
 Geschlecht allein ist also kein  primärer Risikofaktor. Jedoch 
in Kombination mit  biographischen Faktoren wie Schei-
dung spielt das  Geschlecht bei der Höhe des Sozialhilfe-
risikos eine Rolle.

Sozialhilfequote nach Zivilstand und Geschlecht (unterstützte Personen ab 18 Jahren)
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2.8 Prozent aller Haushalte erhalten Leistungen der 
 Sozialhilfe. Dabei spielt die Familiensituation eine ent-
scheidende Rolle. Über die Hälfte der Fälle mit Sozial-
hilfeleistungen sind Ein-Personen-Haushalte und rund 
ein Viertel Alleinerziehende.

Aufgrund der hohen Erwerbslosenquote bei Sozialhilfe-
beziehenden dürfte bei den Alleinstehenden (Unter-
stützungsquote 4.9 Prozent) Erwerbslosigkeit der ent-
scheidende Faktor für Hilfsbedürftigkeit sein. Mit einer 
Unterstützungsquote von 12.8 Prozent sind Alleinerzie-

hende weitaus am stärksten gefährdet, in fi nanzielle Not-
lagen zu geraten. Für Alleinerziehende ist die Schwierig-
keit, berufl iche Tätigkeit und Kinderbetreuung zu verein-
baren, am ausgeprägtesten. Ein Mangel an geeigneten 
Arbeits- und Kinderbetreuungsmodellen gefährdet Allein-
erziehende häufi g direkt in ihrer fi nanziellen Existenz. 
Wenn Erwerbstätigkeit neben der Kinderbetreuung über-
haupt möglich ist, dürften bei Alleinerziehenden generell 
Teilzeit-Arbeitsmodelle in Frage  kommen. Dies bleibt 
 jedoch nicht ohne Folgen für das Einkommen, die Auf-
stiegschancen und die soziale Sicherheit usw. So zeigt 
sich, dass Alleinerziehende in überdurchschnittlichem 
Masse mit Mehrfachbenachteiligungen zu kämpfen 
 haben.2 

Paare mit Kind(ern) sind mit einer Sozialhilfequote von 
1.2 Prozent wenig, deutlicher noch Paare ohne Kind
mit 0.6 am wenigsten gefährdet, fi nanziell in eine Not-
lage zu kommen. Die Kinderzahl scheint bei Paaren 
 keinen vorrangigen Risikofaktor darzustellen. 

Bei den Resultaten ist einschränkend zu ergänzen, 
dass die Einordnung der Unterstützungseinheiten nicht 
auf derselben Haushaltsdefi nition wie bei der eidge-
nössischen Volkszählung 2000 basiert. Deshalb ist die 
 Quotenberechnung verzerrt. Es handelt sich dabei 
um ein methodisch-konzeptionelles Problem, das sich 
 momentan in der ganzen Sozialhilfestatistik und in allen 
 Kantonen zeigt. 

2 Bundesamt für Statistik (Hrsg.), K. Branger, P. Gazareth & J. Schön-Bühlmann, Auf dem Weg zur Gleichstellung?
 Frauen und Männer in der Schweiz, Sozialberichterstattung Schweiz, Dritter statistischer Bericht, Neuenburg 2003, S. 5 ff.

Unterstützungsquote in Privathaushalten nach Fallstruktur
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Jede dritte unterstützte Person ist minderjährig. Dies 
spiegelt sich auch in den Sozialhilfequoten nach Alters-
klassen wider: Für Kinder und Jugendliche besteht
ein überdurchschnittlich hohes Sozialhilferisiko (Sozial-
hilfequote 3.4 Prozent). Minderjährige sind allerdings
in der Regel nicht alleine, sondern zusammen mit ihren 
Eltern, vor allem mit nur einem Elternteil armutsgefähr-
det. Da Alleinerziehende, wie vorgängig erläutert, über-
durchschnittlich oft auf fi nanzielle Unterstützung zur 
Existenzsicherung angewiesen sind, tragen diese Kinder 
auch ein überdurchschnittlich hohes Sozialhilferisiko. 
Es handelt sich dabei um ein kombiniertes strukturelles 
Problem: Kinder zu haben, stellt im Kanton St.Gallen an 
sich noch kein generelles fi nanzielles Risiko dar, denn für 
Paare mit Kind(ern) liegt das Sozialhilferisiko unter dem 
Durchschnitt. Kinder sind jedoch dann einem Armuts-
risiko  ausgesetzt, wenn die fi nanzielle und erzieherische 
Verantwortung weitest gehend von einem Elternteil 
 ge tragen werden muss. 

Junge Erwachsene sind mit einer Sozialhilfequote von 
3.4 Prozent ebenfalls stark gefährdet, in fi nanzielle Not-
lagen zu geraten. Die Sicherung der Ausbildung, des 
 Berufseinstiegs bzw. generell die Gewährleistung einer 
nachhaltigen berufl ichen Integration junger Erwachsener 
ist damit sozialpolitisch äusserst bedeutsam. Umso 
mehr, als mit entsprechenden Massnahmen die Verfesti-
gung der Sozialhilfebedürftigkeit über das junge Erwach-
senenalter hinaus vermieden werden kann und muss. 

Zusammenfassend ergeben sich im Vergleich zu den 
 Resultaten der Erhebung 2003 keine wesentlichen 
 Unterschiede: Bei Kindern, Jugendlichen und jungen 
 Erwachsenen ist das Sozialhilferisiko überaus hoch.
Das Risiko, Sozialhilfe zu beziehen, verringert sich mit 
zunehmendem Alter. Dank der Leistungen der Sozial-
versicherungen sind Rentnerinnen und Rentner kaum 
auf Sozialhilfe angewiesen. 

Sozialhilfequote nach Altersklassen
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Die ausländische Wohnbevölkerung umfasst alle aus-
ländischen Staatsangehörigen, die unabhängig von ihrer 
 Anwesenheitsdauer und der Art der Aufenthaltsbewilli-
gung ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. Es handelt 
sich also um eine sehr heterogene Bevölkerungsgruppe. 
Ausländerinnen und Ausländer stammen aber grössten-
teils aus europäischen Ursprungsländern.3

Sechs von zehn Sozialhilfebeziehenden sind Schweize-
rinnen oder Schweizer, während vier ausländischer 
 Nationalität sind. Gemessen am Ausländeranteil in der 
St.Galler Bevölkerung ist das Sozialhilferisiko für Aus-
länderinnen und Ausländer mit einer Sozialhilfequote von 
4.6 Prozent rund drei Mal höher als für Schweizerinnen 
und Schweizer (Sozialhilfequote 1.6 Prozent). 

Ausländische Staatsangehörige sind generell häufi ger 
von Armut betroffen als Schweizerinnen und Schweizer. 
Arbeitsmarktbezogene Faktoren wie Arbeit in kon-
junkturabhängigen Branchen, tieferes Lohnniveau, häufi g 
atypische Arbeitsverhältnisse (z.B. Arbeit auf Abruf, 
Schichtarbeit) und ein tendenziell tieferes Bildungsniveau 
spielen dabei eine entscheidende Rolle. Diese Umstände 
sind auch massgebend dafür, dass diese Personen-

gruppe ein überdurchschnittlich hohes Risiko hat, arbeits-
los zu werden und es lange zu bleiben. So liegt der 
 Anteil ausländischer Staatsangehöriger unter den Lang-
zeitarbeitslosen und Ausgesteuerten weit über dem 
Durchschnitt.4 Da Erwerbslose ausgesprochen gefährdet 
sind, von der Sozialhilfe abhängig zu werden bzw. für 
Lang zeitarbeitslose und Ausgesteuerte die Sozialhilfe 
das letzte Sicherungsnetz darstellt, besteht für Auslän-
derinnen und Ausländer im Vergleich mit der Kantons-
bevölkerung ein übermässig hohes Sozialhilferisiko. 

Der Abschluss einer Berufslehre oder einer höheren 
Schulausbildung scheint das Risiko der Sozialhilfeabhän-
gigkeit bei dieser Personengruppe deutlich zu mini-
mieren. Deshalb muss für Ausländerinnen und Ausländer 
und speziell für die zweite Generation die Schul-, Aus- 
und Weiterbildung gewährleistet und gefördert werden. 
Unabhängig von der Nationalität kommt der Vermeidung 
von Erwerbslosigkeit und der berufl ichen Wiedereinglie-
derung durch Bildung eine grosse Bedeutung zu. Da bei 
einem Viertel der unterstützten Personen im erwerbs-
fähigen Alter die Angaben zur Ausbildung fehlen, muss 
die Rolle des Bildungsstandes in den kommenden Jah-
ren weiter beobachtet werden. 

Sozialhilfebeziehende im Vergleich zur Kantonsbevölkerung

jeweils nach Nationalität in Prozent
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Bei 8 Prozent der Fälle fehlte
diese Angabe.

Quelle: Bundesamt für Statistik BFS.

Hohes Sozialhilferisiko
besteht für Ausländerinnen und

Ausländer    

3 Bundesamt für Statistik, Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz, Bericht 2004, Neuchâtel, S. 16.
4 Bundesamt für Statistik, Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz, Bericht 2004, Neuchâtel, S. 68.
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In der Mehrheit der Fälle, rund 60 Prozent, gibt es
keine weiteren Einkommensquellen als die Sozialhilfe. 
Bei 12 Prozent der Sozialhilfebeziehenden genügt
eine  Sozialversicherungsleistung nicht zur Existenzsiche-
rung.  Dabei handelt es sich wahrscheinlich vorwiegend 
um Personen mit Teilleistungsbezug aus Sozialversiche-
rungen (Teilrenten). Sozialversicherungsvollleistungen 
und bei Bedarf zusätzliche Ergänzungsleistungen sichern 
grundsätzlich die Existenz. Personen mit Teilrenten 
 haben insbesondere auf dem Arbeitsmarkt schlechte 
Chancen auf teilzeitliche Anstellung und somit auf 
 selbständige Existenzsicherung, weshalb diese über 
die  Sozialhilfe erfolgen muss. Bei weiteren rund zehn 
 Prozent der Sozialhilfefälle reichen andere bedarfs-
abhängige Sozialleistungen nicht aus. 

Im Schnitt müssen mit der Sozialhilfe drei Viertel des 
 Lebensunterhaltes gedeckt werden. Diese Grössen-
ordnung zeigt sich in allen Regionen und gesamtschwei-
zerisch. Jedoch muss die Entwicklung bezüglich
der  Deckungshöhe in den kommenden Erhebungsjahren 
weiter beobachtet werden, denn im Jahr 2004 fehlten 
diese  Angaben bei jedem fünften Fall.

Rund ein Viertel der unterstützten Personen ab 15 Jah-
ren ist berufstätig. Drei von zehn Sozialhilfebeziehenden 
sind nicht erwerbstätig und nicht auf Arbeitssuche.
Das sind beispielsweise von Armut betroffene Personen 
in vollzeitlicher Schulausbildung, Rentnerinnen und Rent-
ner, aber auch vorübergehend oder dauerhaft arbeits-
unfähige Menschen. Beinahe die Hälfte der unterstütz-
ten Personen im erwerbsfähigen Alter befi nden sich 
 jedoch auf Arbeitssuche. Da 20 Prozent der Angaben 
zur Erwerbssituation 2004 fehlten, müssen diese Daten 
 zurückhaltend interpretiert werden. Dennoch liegt die 
 Vermutung nahe, dass die Arbeitsmarktsituation, die 
 Verkürzung der Bezugsdauer der Arbeitslosenversiche-
rung und die Verlängerung der Mindestbeitragspfl icht
zu mehr Sozialhilfefällen geführt haben.

Überaus wichtiger Grund für die Beendigung einer Unter-
stützung scheint die Existenzsicherung durch Sozial-
versicherungsleistungen. Jeder dritte Fall wird  dadurch 
 abgeschlossen. Entgegen der subsidiären  An lage der 
 Sozialhilfe als  letztem Leistungselement muss sie häufi g 
bis zur Bezugsberech tigung einer Sozialversicherungs-
leistung den Lebens unterhalt sichern.

Die Hälfte der Sozialhilfebeziehenden im erwerbsfähigen 
Alter ist auf Arbeitssuche und die Erwerbslosigkeit ist 
der Hauptgrund für die fi nanzielle Notlage. Deshalb 
 ermöglicht eine Verbesserung der wirtschaftlichen Si tu a -
tion durch Erwerbseinkommen oftmals die Ablösung 
von der Sozialhilfe. Die ebenfalls sehr häufi ge Bezugs-
beendigung durch einen Wohnortswechsel erfolgt, 
 anders als bei vorgenannten Beendigungsgründen, 
ohne Gewissheit, ob damit eine Sicherung des Lebens-
unterhaltes erreicht wird. Weniger häufi g scheinen 
 nachfolgende Beendigungsgründe zu sein: Kontakt-
abbruch, Ableben der/des Sozialhilfebeziehenden, Exis-
tenzsicherung durch weitere bedarfsabhängige Sozial-
leistungen, Beschäftigungsmassnahme und erhöhtes 
 Erwerbseinkommen.

Erwerbssituation der unterstützten Personen

ab 15 Jahren

Nichterwerbs-
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Bei 20 Prozent der Fälle fehlte diese Angabe.

Quelle: Bundesamt für Statistik BFS.

Vielfach ist Sozialhilfe
einzige Einkommensquelle
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«Für eine nicht zu unterschätzende Anzahl von Men-
schen hat der Arbeitsmarkt die integrierende Funktion 
verloren, die er in der Vergangenheit innehatte. So fi n-
den sich diese Personen zunächst von ihrem angestamm-
ten berufl ichen Leben ausgeschlossen, später vom 
 Arbeitsmarkt und laufen schliesslich Gefahr, auch vom 
sozialen Leben ausgeschlossen zu werden. Deshalb
wird seit den 90er-Jahren vom Risiko des sozialen und 
berufl ichen Ausschlusses gesprochen, den es durch
die Bereitstellung von Wiedereingliederungsmassnah-
men zu verhindern gilt.»
Ueli Tecklenburg, SKOS-Geschäftsführer und Vorstands-
mitglied von socialinfo 5

Erwerbstätigkeit hat Schlüsselfunktion 

Die grosse Zunahme der Sozialhilfefälle im letzten Jahr-
zehnt ist nicht zuletzt auf die immensen Veränderungen 
im Arbeitsmarkt zurückzuführen. Die steigende Anzahl 
ausgesteuerter Arbeitsloser und die Zunahme der IV-Ren-
tenbezüge weisen in dieselbe Richtung. Menschen,
die nur teilweise leistungsfähig sind und / oder nicht ge-
nügend arbeitsbezogene Voraussetzungen wie Ausbil-
dung oder Sprachkompetenz mitbringen, verlieren suk-
zessive den Anschluss an die (Arbeits-)Gesellschaft. Der 
stärkere Wettbewerb, der Strukturwandel in der Wirt-
schaft und die zunehmende Arbeitslosigkeit erhöhen 
nicht nur den Druck auf die Beschäftigten und drängen 
schwächere Arbeitnehmende aus dem Arbeitsmarkt, 
sondern senken gleichzeitig auch dessen Aufnahme-
fähigkeit für Menschen mit einer ungenügenden Ausbil-
dung und / oder eingeschränkter Leistungsfähigkeit.

Im letzten Auffangnetz, in der Sozialhilfe, landen dadurch 
immer mehr Menschen und häufi ger Menschen, die
sich aufgrund von Mehrfachproblemen in schwierigen 
Lebenssituationen befi nden. Die Aufgabe der Sozial-
dienste und deren Mitarbeitenden ist deshalb komplex 
und anspruchsvoll. Den «Königsweg» aus der Sozialhilfe 
gibt es nicht. Die Integration zurück in die Gesellschaft 
ist ein vielschichtiger Prozess, bei dem der berufl ichen 
(Wieder-)Eingliederung eine Schlüs selrolle zukommt. 
So haben die Auswertungen gezeigt, dass für rund drei 
Viertel der Sozialhilfebeziehenden  Erwerbslosigkeit der 

Hauptgrund für die Hilfebedürftigkeit ist. Zwei von drei 
erwerbslosen Sozialhilfebe ziehenden sind arbeitsfähig 
und auf Arbeitssuche. Die Aufnahme einer Erwerbstätig-
keit ermöglicht deshalb  oftmals die Ablösung von der 
 Sozialhilfe. Mit der An wen dung der neuen SKOS-Richt-
linien ist ein Anreiz system geschaffen worden, das 
die berufl iche und soziale In te gra tion fördern soll. Dies 
erfolgt mit den Instrumenten von Einkommensfreibe-
trägen und Integrationszulagen bei entsprechenden 
 Aktivitäten und Anstrengungen der Betroffenen. Eine 
 minimale Integrationszulage wird  denjenigen ausgerich-
tet, die Inte grationsbereitschaft  zeigen, deren Wieder-
eingliederung aber aus gesund heitlichen Gründen oder 
wegen fehlender Angebote nicht möglich ist.

Berufl iche Integration fordert

verschiedene  Massnahmen

Für eine erfolgreiche berufl iche Integration sind ver-
schiedene Massnahmen möglich und / oder notwendig. 
 Welche Massnahme angezeigt ist, entscheidet sich 
in der konkreten Situation des betroffenen Menschen 
und am Ziel der Integration. Wird bei einer Person 
eine  Integration in den ersten, regulären Arbeitsmarkt 
 angestrebt, so ist es unter Umständen notwendig, eine 
 Weiterbildungsmassnahme durchzuführen oder einen 
Praktikumsplatz zu vermitteln. Bei anderen Sozialhilfe-
beziehenden kann eine Tätigkeit im sogenannt ergän-
zenden Arbeitsmarkt angezeigt sein. Der ergänzende 
Arbeits markt, auch zweiter Arbeitsmarkt genannt, 
 umfasst alle Integrationsmassnahmen (Beschäftigungs-
programme) für Erwerbslose. Oft bietet die Teilnahme 
an Beschäftigungsprogrammen die Chance, wieder 
 einen Job im ersten Arbeitsmarkt zu fi nden. Wenn sich 
die  Situation im ersten Arbeitsmarkt nicht verändert, 
bleibt für viele Ausgesteuerte jedoch nur eine Beschäf-
tigung im zweiten Arbeitsmarkt. Zur Förderung der 
 Integration können Massnahmen im Bereich des sozia-
len, gesellschaftlichen Lebens ebenfalls wirksam sein: 
beispielsweise Einsätze für das Gemeinwohl oder 
 Mit hilfe in  einem Verein, die wiederum Kontakte und 
Möglichkeiten eröffnen können. Auch das Alter der 
 Betroffenen ist entscheidend. So sind für Jugendliche 
und junge Erwach sene, die generell ein überdurch-
schnittlich hohes Sozialhilferisiko haben, Massnahmen 
der berufl ichen Integra tion besonders bedeutend, 
da  damit die Verfestigung der Sozialhilfeabhängigkeit 
im Lebenslauf vermieden werden kann. In einigen 
 Gemeinden des Kantons werden deshalb erfolgreich 
spezifi sche Projekte für diese Personengruppe ange-
boten. 

Professionelle Zusammenarbeit fördert Integration

5 Aus E. Carigiet, U. Mäder, J.-M. Bonvin (Hrsg.), Wörterbuch der Sozialpolitik, Zürich 2003, S. 356.
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Die Beratungstätigkeit in den Sozialdiensten darf sich 
nicht auf kurzfristige Lösungen beschränken. Ein Dreh-
tür-Effekt zwischen prekärer Erwerbssituation und 
Arbeits losigkeit muss verhindert werden. Nachhaltige 
 Integration umfasst unterschiedliche Massnahmen und 
Angebote, die darauf abzielen, Ressourcen und Fähig-
keiten auf individueller und sozialer Ebene  dauerhaft 
zu aktivieren. Voraussetzung für eine erfolg reiche Inte-
gration ist die Sicherung der materiellen Existenz, wie 
sie durch die Sozialhilfe geleistet wird. 

Zusammenarbeit ist unerlässlich

Neben den Betroffenen und den Sozialdiensten sind 
 weitere Akteure an den Integrationsprozessen mass-
geblich beteiligt. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit
der Beteiligten ist ein wichtiger Faktor für eine erfolg-
reiche Integration.

Die Darstellung zeigt, dass am Wiedereingliederungs-
prozess einer oder eines Betroffenen viele «Kreise» 
 involviert sein können. Eine enge Zusammenarbeit ist 
nicht in jedem Fall notwendig. Je komplexer die Problem-
situation, der Integrationsprozess und das Ziel sind, 
 desto mehr ist aber eine Vernetzung angezeigt. Diese 
 Erkenntnis führte dazu, dass auf nationaler und kanto-
naler Ebene neue Gremien zur Förderung der Zusam-
menarbeit geschaffen wurden. Die sogenannte Inter-
institutionelle Zusammenarbeit (IIZ) verfolgt das Ziel 
der koordinierten Eingliederung. Dabei sollen gezielte 
Pro jekte und Massnahmen die Zusammenarbeit von  
IV-Stellen, Regionalen Arbeitsvermittlungszentren und 
Sozialdiensten  verstärken, vereinfachen und fördern. 
 Koordinierte Zielsetzungen und Vorgehensweisen 
 können sein: 
• Wiedereingliederung als ganzheitlicher Prozess und 

ganzheitliches Ziel (arbeitsbezogen, sozial und 
 gesundheitlich);

• Gestaltung der Abklärungsprozesse (beispielsweise 
 sogenannte medizinisch-arbeitsmarktliche Assess-
ments im Rahmen des Case Management MAMAC);

• Weiterentwicklung unterschiedlicher Integrations-
angebote;  

• sogenanntes Case Management: bei hoher Komple-
xität erfolgt Koordination im Einzelfall über eine Stelle 
bzw. Fachperson.  
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Im Kanton St.Gallen wurden im Rahmen der IIZ diverse 
Verzahnungsprogramme, welche aus einem Abklärungs- 
und einem Wiedereingliederungsteil bestehen, realisiert.  
Ein Produkt der IIZ auf nationaler Ebene ist das Projekt 
MAMAC: Die Arbeitslosenversicherung, die Invaliden-
versicherung und die Sozialhilfe führen bei Personen mit 
Mehrfachproblematiken ein gemeinsames Assessment 
(standardisierte Abklärung) der Arbeitsfähigkeit und der 
Arbeitsmarktfähigkeit durch und legen geeignete Mass-
nahmen für eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt 
fest. Dabei wird eine der drei Institutionen verbindlich 
damit beauftragt, diese Massnahmen umzusetzen und 
die Fallführung im Sinne eines Case Managements zu 
übernehmen. Vorgesehen ist eine vierjährige Laufdauer 
des Projekts, in der eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen dem Bund und drei noch zu bestimmenden Kan-
tonen gepfl egt wird. Bei einem positiven Ergebnis soll 
MAMAC in allen Kantonen eingeführt  werden. 

In der IIZ kommt der Sozialhilfe eine wichtige Rolle zu. 
Die Integrationsprojekte dürfen nicht bei einer einzelnen 
Institution platziert sein, sondern müssen von allen 
 Part nern getragen werden. Eine erfolgreiche Umsetzung 
von IIZ setzt ein einheitliches Verständnis voraus. Erfor-
derlich sind auch gemeinsame Ausbildungsmodule für 
Beratungspersonen aller IIZ-Partner.

Zentrale Kooperationspartnerinnen und -partner sind die 
Arbeitgebenden. Es ist unabdingbar, Arbeitgebende zu 
motivieren, ihren Möglichkeiten entsprechend integra-
tionsbedürftige  Menschen auszubilden und zu beschäf-
tigen. Vorgesetzte und Betroffene brauchen dabei Unter-
stützung, zum  Beispiel durch fachliche Begleitung und 
gegebenenfalls fi nanzielle Anreize für die Arbeitgeben-
den insbesondere während der ersten Integrationspha-
se. Weiter muss durch Früherkennung und -intervention 
der Verlust des Arbeitsplatzes verhindert werden. Die 
5. Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenver-
sicherung zielt ebenfalls in diese Richtung. 

Armut und Ausgrenzung fordern

alle politischen  Akteure

Es soll dabei nicht ausser Acht gelassen werden, dass 
Koordination und Kooperation beim Bund, bei den Kan-
tonen und den Gemeinden noch vermehrt und gezielt 
 gefördert werden müssen. Die Bereitstellung von Inte-
grationsangeboten muss in jedem Fall garantiert sein. 
Die Diskussion über Zuständig- und Verantwortlichkeiten 
auch in Bezug auf die Kostenaufteilung muss vertieft 
und mit Blick auf die Schaffung optimaler Strukturen ge-
führt werden. Abschliessend ist festzuhalten, dass 
 indi viduelle Integrationsanstrengungen die strukturellen 
Probleme von Armut, Ausgrenzung und Sozialhilfe-
abhängigkeit nicht lösen. Vielmehr ist eine ganzheitliche 
Perspektive auf politischer Ebene notwendig. Sozial-
politik  beinhaltet auch eine ausgewogene Bildungs-, 
 Familien- und Steuerpolitik. Mit Blick auf die vorgestell-
ten Resul tate gilt dabei das Augenmerk insbesondere 
Alleiner ziehenden, jungen Erwachsenen sowie Auslän-
derinnen und Ausländern. 
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Glossar

AfSO = Amt für Soziales des Kantons St.Gallen

Die Kantone unterstützen das BFS bei der Erstellung der 
Sozialhilfestatistik. Zu diesem Zweck wurde zwischen 
dem BFS und dem Departement des Innern des Kantons 
St.Gallen eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen. 
Das Amt für Soziales ist das zuständige Fachamt im 
 Departement des Innern.

Anteil, Anzahl Der Anteil oder die Anzahl als Auswer-
tungsindikatoren beziehen sich auf eine vordefi nierte 
 Gesamtheit ohne Einbezug ungültiger resp. fehlender 
 An gaben. Beispiel: 3579 Personen (= Anzahl) oder 
33 Pro zent (= Anteil) aller unterstützter Personen  
(= Grund  gesamtheit ohne ungültige resp. fehlende 
 Angaben) sind minderjährig. 

Atypische Arbeitsverhältnisse Atypische Arbeitsver-
hältnisse können gekennzeichnet sein durch Befristung 
der Anstellungsdauer, Abend-, Nacht-, Wochenend-
oder Schichtarbeit, mehr als ein Anstellungsverhältnis 
oder nicht frei gewählte Teilzeitbeschäftigung (bis zu 
nicht garantiertem Pensum bei sog. «Arbeit auf Abruf»). 

Ausländerinnen und Ausländer Gemäss BFS umfasst 
die ausländische Wohnbevölkerung alle ausländischen 
Staatsangehörigen, welche zu einem bestimmten Zeit-
punkt ihren Wohnsitz in der Schweiz haben – unab hängig 
von ihrer Anwesenheitsdauer und der Art der Aufent-
haltsbewilligung.

Bezugsdauer Dauer der Unterstützung durch Sozial-
hilfeleistungen.

BFS = Bundesamt für Statistik Das Bundesamt
für Statistik ist vom Bundesrat mit der Einführung der 
 gesamtschweizerischen Sozialhilfestatistik in allen 
 Kantonen beauftragt. 

Bruttobedarf Theoretischer Bedarf im konkreten Fall 
zur materiellen Grundsicherung plus situationsbedingte 
Leistungen pro Monat, d.h. ohne Berücksichtigung 
 aktueller Einnahmen.

Case Management Case Management beschreibt die 
sogenannte standardisierte Fallführung durch eine Stelle 
bzw. Fachperson. Diese wird nicht prinzipiell bei allen 
Betroffenen angeboten, sondern kommt bei komplexen 
Problemlagen zur Anwendung.

Deckungsquote Anteil der zugesprochenen Leistung 
am theoretischen Bedarf im konkreten Fall (Bruttobe-
darf).

Doppelzählung Doppelzählungen von Dossiers bzw. 
Personen werden in der Regel nicht berücksichtigt. 
 Doppelzählungen aufgrund von zwei verschiedenen 
 Erhebungsgemeinden werden in jeder dieser Gemein-
den einmal gezählt. Auf Kantonsebene wird jeweils
nur das aktuellere der beiden Dossiers berücksichtigt.

Dossier, Fall Neben allein lebenden Einzelpersonen gel-
ten miteinander verwandte Personen, die im gleichen 
Haushalt leben, als Unterstützungseinheit (Fall). Konkubi-
natspartnerinnen oder -partner gehören dann zur Unter-
stützungseinheit, wenn es sich um ein gefestigtes, stabi-
les Konkubinat handelt (mindestens fünf Jahre andau-
ernd in einem Haushalt lebend) und / oder das Paar ein 
oder mehrere gemeinsame Kinder hat. Die Auswertun-
gen auf Fallebene bzw. Ebene der Unterstützungseinhei-
ten beziehen sich auf die in einem Dossier festgehalte-
nen Daten und können eine oder mehrere Personen 
 betreffen. Liegt eine Auszahlung nicht mehr als sechs 
 Monate zurück, gilt der Fall bzw. das Dossier als aktuell 
bzw. laufend. Die restlichen Dossiers werden als abge-
schlossen bezeichnet.  

Erfassungs-, Erhebungsperiode Zeitraum, für welchen 
Sozialhilfe-Daten erhoben werden. Die Erhebungspe-
riode dauert seit dem Jahr 2004 generell ein Kalender-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember (= Stichtag). 
Zur Einführung der Sozialhilfestatistik betrug im Jahr 
2003 die Erhebungsperiode einmalig ein halbes Jahr.

Erwerbssituation Kategorien: Erwerbstätigkeit (unab-
hängig vom Beschäftigungsgrad ab min. 1 h / Woche 
 bezahlter Erwerbstätigkeit), Erwerbslosigkeit (auf 
 Arbeitssuche), Nichterwerbsstatus (Erwerbslosigkeit, 
nicht auf Arbeitssuche z.B. aufgrund von Arbeitsun-
fähigkeit). Auswertungen zur Erwerbssituation beziehen
sich auf Personen im erwerbsfähigen Alter (ab 15 Jah-
ren), Lehrlinge sind den Erwerbstätigen zugewiesen. 

Fall siehe unter «Dossier».

Fallabgang, -zugang In der Erhebungsperiode abge-
schlossene bzw. neu eröffnete Dossiers. Siehe auch 
 unter «Dossier» und «Neubezügerinnen und -bezüger».

FfS = Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen

Das Bundesamt für Statistik hat die Aufgaben für die 
 Sicherstellung der Datenerhebung und der Datenkon-
trolle sowie für die Betreuung der Erhebungsstellen an
die Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen dele-
giert.
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IIZ = Interinstitutionelle Zusammenarbeit Die Interin-
stitutionelle Zusammenarbeit zielt auf eine Verbesserung 
der Zusammenarbeit der IV-Stellen, der Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren sowie der Sozialhilfe mittels 
konkreter Massnahmen. Ein Beispiel dafür ist das 
 medizinisch-arbeitsmarktliche Assessment im Rahmen 
eines Case Managements (MAMAC).  

MAMAC = Medizinisch-arbeitsmarktliche

Assessments im Rahmen des Case Managements

Das Projekt MAMAC umfasst eine standardisierte Ab-
klärung der Arbeitsfähigkeit und der Arbeitsmarktfähig-
keit bei Personen mit Mehrfachproblematiken durch
die Arbeitslosenversicherung, die Invalidenversicherung 
und die Sozialhilfe. Auf der Basis der Abklärung werden 
geeignete Arbeitsintegrationsmassnahmen festgelegt. 
Dabei wird eine der drei Institutionen verbindlich damit 
beauftragt, diese Massnahmen umzusetzen und die 
 Fallführung im Sinne eines Case Managements zu über-
nehmen. 

Neubezügerinnen und -bezüger Der Monat, für den 
erstmals Sozialhilfe ausbezahlt wurde, liegt in der Erhe-
bungsperiode.

SKOS = Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe

Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe ist ein 
 gesamtschweizerisch tätiger Fachverband, der die 
 Anliegen der im Sozialwesen Tätigen vertritt. Die sog.
SKOS-Richtlinien sollen zu einer einheitlichen Praxis
in der Anwendung der Sozialhilfe und damit zur Er-
höhung der Rechtssicherheit bei der Ausgestaltung und 
Bemessung der Sozialhilfe beitragen. 

SODK = Konferenz der kantonalen Sozial-

direktorinnen und -direktoren

Die Durchführung der Sozialhilfestatistik wird vom Bund 
in enger Zusammenarbeit mit der Konferenz der kanto-
nalen Sozialdirektoren vollzogen.

Sozialhilfebeziehende Erfasste Mitglieder einer Unter-
stützungseinheit, welche Sozialhilfe beziehen. Siehe 
auch unter «Unterstützte Personen». 

Sozialhilfequote Die Sozialhilfequote beschreibt die 
Wahrscheinlichkeit und damit das Risiko einer Person, 
die zu einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, z.B. bezo-
gen auf das Alter oder die Nationalität, gehört, auf fi nan-
zielle Sozialhilfe angewiesen zu sein. Quoten beziehen 
sich also auf den Anteil gegenüber einer Referenzgrös-
se, die ausserhalb der Sozialhilfestatistik steht (Basis: 
Volkszählung 2000). Beispiel: 3579 Kinder und Jugendli-
che bis 18 Jahre wurden in der Erhebungsperiode 2004 
im Kanton St.Gallen mit Sozialhilfe unterstützt. Im Kan-
ton St.Gallen leben 104'247 Kinder und Jugendliche
(= Referenzgrösse, entspricht 100 Prozent). Die 3579 
 unterstützten minderjährigen Personen entsprechen 
 damit einem Anteil von 3.4 Prozent (= Quote) dieser 
 Bevölkerungsgruppe. 

Stichmonat Situation der Unterstützungseinheit im 
 Dezember der Erhebungsperiode. Wenn im Referenz-
monat keine Auszahlung erfolgt, wird die Situation zum 
Zeitpunkt der letzten Auszahlung erhoben. 

Unterstützungseinheit siehe unter «Dossier».

Unterstützte Personen Alle Personen der gesamten 
Unterstützungseinheit, die also entweder alleine oder 
mit anderen zusammen (Kinder, Ehepartnerin bzw.
-partner u.a.) von der Sozialhilfeleistung leben, also 
 einschliesslich der Antragsstellenden. Gemäss SKOS-
Richtlinien zählen Konkubinatspartnerinnen und -partner, 
 Geschwister, Freundinnen und Freunde o.ä. nicht zur 
 Unterstützungseinheit. Konkubinatspartnerinnen oder
-partner gehören dann zur Unterstützungseinheit,
wenn es sich um ein stabiles Konkubinat handelt (fünf 
Jahre andauernd in einem Haushalt lebend) und / oder 
das Paar ein oder mehrere gemeinsame Kinder hat. 

Zivilstand Es werden gemäss BFS fünf Zivilstands-
kategorien unterschieden: «ledig» im Sinne von «noch
nie verheiratet», «verheiratet» umfasst sowohl zusam-
men wie auch getrennt lebende verheiratete Personen, 
 «geschieden», «verwitwet», «andere» bezeichnen un-
verheiratete Personen als Folge einer Ungültigerklärung 
einer früheren Ehe oder als Folge einer Verschollenen-
erklärung der früheren Ehepartnerin oder des früheren 
Ehepartners. Minderjährige (unter 18 Jahre) wurden 
aus den Auswertungen zum Zivilstand für den Kanton 
St.Gallen ausgeschlossen, da eine Heirat und daraus fol-
gende Zivilstandsformen bei Minderjährigen entweder 
nicht möglich oder unwahrscheinlich sind (ab 16 Jahren 
nur mit Bewilligung).
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